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Kreis Lippe 
 
75 Bekanntmachung im Planfeststellungsverfah-

ren gemäß § 68 Wasserhaushaltsgesetz für 
den Ausbau des Haferbaches sowie von zwei 
namenlosen Wasserläufen im Ortsteil Wasser-
läufen im Ortsteil Währentrup; Antragsteller: 
Stadt Oerlinghausen, Die Bürgermeisterin 

 
Die zu dem Plan für das vorgenannte Ausbauvorhaben 
eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, Verbände 
etc.  
 
werden in einer Verhandlung 
 
am 20.03.2012 
 
um 10.00 Uhr 
 
im Kreishaus, Raum 404, Felix-Fechenbach-Str. 5, 

32756 Detmold 
 
abschließend mündlich erörtert. 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Be-
teiligten auch ohne ihn verhandelt werden kann und das 
Anhörungsverfahren mit dem Schluss dieser Verhandlung 
beendet ist. 
 
Az.: 4.3-66 38 22-14/50 
 
Detmold, 01.03.2012 
 
K r e i s   L i p p e 
Der Landrat 
T 4.0.1 Verwaltung 
als untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
 
 
Vahle 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
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Stadt Barntrup 
 
76 Einziehung einer Teilwegefläche Saalberg, Flur 

10, Flurstück 109, Gemarkung Alverdissen 
 
Die Stadt Barntrup beabsichtigt die Einziehung einer Teil-
wegefläche am Saalberg, 
Flur 10, Flurstück 109, Gemarkung Alverdissen. 
Die Wegefläche soll nach den §§ 2,3 und 7 des Straßen- 
und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen vom (StrWG 
NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 1995 (GV NRW S. 1028), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 04.05.2004 (GV NRW S. 259, GV NRW S. 
327), in der z.Z. gültigen Fassung, eingezogen werden und 
verliert dann die Eigenschaft einer öffentlichen Straße. 
Entlang der Steilwand an den östlichen Abgrabungsgren-
zen des Steinbruchs wurden erosionsbedingte Abbrüche 
festgestellt. Die betroffene Wegefläche wurde aus Sicher-
heitsgründen für die Öffentlichkeit gesperrt und wird nun-
mehr eingezogen. 
Die Einziehung der Teilwegefläche erfolgt mit Wirkung vom 
01.04.2012. Die beabsichtigte Einziehung ist ortsüblich be-
kanntgemacht worden. Karten zur Einsicht  lagen im Bau-
amt der Stadt Barntrup, Mittelstr. 32, 32683 Barntrup, zu 
den allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich aus.  
 
Barntrup, den 22.02.2012 
 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
Dahle 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
 
 
 
77 Widmung der Erschließungsanlagen 

„Brahmstraße“ 
 
Die Stadt Barntrup hat im Bereich des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes Nr.  01/05 „Am Bellenbruch“ die Er-
schließungsanlage „Brahmsstraße“, Flur 2, Flurstück 1272 
bis zum Bahnübergang des Stichweges, Gemarkung Barnt-
rup, endgültig hergestellt. 
Die Straße wird hiermit nach den §§ 3 und 6 des Straßen- 
und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen – StrWG NW- 
vom 30.05.1995 in der z.Zt. gültigen Fassung als Gemein-
destraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet. 
Die Widmung erstreckt sich auf den im anliegenden Plan 
gekennzeichneten Bereich. 
Träger der Straßenbaulast für die hergestellte Erschlie-
ßungsanlage ist gemäß § 47 Abs. 1 StrWG NW die Stadt 
Barntrup. 
Gegen diese Widmungsverfügung kann vor dem Verwal-
tungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden, schrift-
lich oder in elektronischer  Form nach Maßgabe der elekt-
ronischen Rechtsverkehrsverordnung –ERVVO VG/FG- 
vom 23.11.2005 oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe des Verwaltungsaktes Klage erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und die 
angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. 
 

 
Sollte diese Frist durch das Verschulden eines von Ihnen 
Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Barntrup, den 20.02.2012 
 
 
Stadt Barntrup  
Der Bürgermeister 
Dahle 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
 
 
 
78 Inkrafttreten der 21. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Stadt Barntrup für die Erweite-
rung des Gewerbe – und Industriegebietes „Vor 
dem Frettholze/Schratweg“ 

 
Die vom Rat der Stadt Barntrup am 11.10.2011 beschlos-
sene 21. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Er-
weiterung des Gewerbe- und Industriegebietes „Vor dem 
Frettholze/Schratweg“ ist von der Bezirksregierung Det-
mold mit Verfügung vom 16.02.2012, Az. 35.21.10-
503/B.89, gemäß § 6 (1) Baugesetzbuch genehmigt wor-
den.  
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem beige-
fügten Übersichtsplan ersichtlich. Für die genaue Abgren-
zung des Plangebietes ist die Grenzziehung in der zeichne-
rischen Darstellung verbindlich.  
 
B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 
Gemäß § 6 (5) des Baugesetzbuches wird die vorstehende 
Genehmigung für die 21. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Barntrup hiermit öffentlich bekanntge-
macht.  
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die 21. Änderung 
des Flächennutzungsplanes wirksam.  
Die 21. Änderung des Flächennutzungsplanes wird ein-
schließlich der Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung im Bauverwaltungsamt der Stadt Barntrup, Mit-
telstr. 32,  
32683 Barntrup, während der allgemeinen Öffnungszeiten 
auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den 
Inhalt der Änderung und der Begründung wird auf Verlan-
gen Auskunft gegeben.  
 
H i n w e i s e: 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach 

§ 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtli-
chen Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
des Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Barntrup geltend ge-
macht worden sind.  

 
 Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 

darzulegen.  
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2. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Flächennutzungsplanänderung kann gemäß § 7 Abs. 6 
GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,  

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Barntrup vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  

 
Barntrup, den 21.02.2012   
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
In Vertretung  
 
 
Kuhs 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
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79 Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfs 

der Haushaltssatzung mit Haushaltsbuch und 
Anlagen der Stadt Barntrup für das Haushalts-
jahr 2012 

 
Gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen, in der zurzeit geltenden Fassung, 
wird bekanntgegeben, dass der Entwurf der Haushaltssat-
zung mit Haushaltsbuch und Anlagen für das Haushaltsjahr 
2012 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten (montags von 7.30 
Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr,  dienstags 
– donnerstags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr 
– 15.30 Uhr, freitags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr) im Rat-
haus, Mittelstraße 38, Zimmer Nr. 13, zur Einsichtnahme 
öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können Einwohner oder Abgabepflichtige in 
der Zeit vom  

12.03.2012 – 30.03.2012 
 
bei der Stadt Barntrup, Finanzabteilung, Rathaus, Mit-
telstraße 38, 32683 Barntrup, während der Dienststunden 
schriftlich oder mündlich zu Protokoll geben. Über die Ein-
wendungen entscheidet der Rat in öffentlicher Sitzung.   
 
Barntrup, den 29.02.2012 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Dahle 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
 
 
 
80 Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und 

des Lageberichtes sowie die Entlastung des 
Bürgermeisters 

 
I. Jahresabschluss 2010 der Stadt Barntrup und die 

Entlastung des Bürgermeisters  
 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
28.02.2012 gem. § 96  Absatz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994  
(GV.NRW.S.666) in der zurzeit geltenden Fassung den 
vom Rechnungsprüfungsausschuss unter Zuhilfenahme 
der tbbo Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht festge-
stellt und dem Bürgermeister uneingeschränkte Entlastung 
erteilt.  
 
AKTIVA 
 
1. Anlagevermögen 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
 35.083,00 
 
1.2 Sachanlagen 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
 Rechte 
1.2.1.1 Grünflächen 2.135.095,00 
1.2.1.2 Ackerland 1.962.151,00 
1.2.1.3 Wald, Forsten  860.119,00 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.184.284,00 

 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
 Rechte mit 
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 526.594,00 
1.2.2.2 Schulen 9.451.040,00 
1.2.2.3 Wohnbauten 581.842,00 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und  
 Betriebsbauten 5.810.338,00 
 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
  4.092.807,00 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 81.162,00 
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanla-

gen 20.765.859,00 
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 
 Verkehrslenkungsanlagen 17.025.246,00 
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
  744.453,00 
 
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 
  34.806,00 
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 21,00 
 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, 
 Fahrzeuge 770.141,00 
 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
  734.076,00 
 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
  1.154.189,00 
 
1.3 Finanzanlagen 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
  2.029.436,97 
1.3.2 Beteiligungen 3,00 
1.3.3 Sondervermögen 623.431,31 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 30.925,75 
1.3.5 Ausleihungen 
1.3.5.1 an Sondervermögen 74.762,97 
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen  120.339,21 
 
2. Umlaufvermögen 
 
2.1 Vorräte 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren  
  38.382,93 
 
2.1.2 Grundstücke zum Verkauf 750.595,00 
 
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstän-

de 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderun-

gen aus 
 Transferleistungen 
2.2.1.1 Gebühren 116.907,07 
2.2.1.2 Beiträge 73.209,29 
2.2.1.3 Steuern 158.229,81 
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 0,00 
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  
  11.508,60 
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2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 23.590,39 
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen0,00 
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 169.440,18
  
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 181.338,35 
 
2.3 Liquide Mittel 2.339.098,91 
 
3.  Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  
  21.432,73 
 
SUMME AKTIVA 
  74.711.938,47 
PASSIVA 
   
 
1. Eigenkapital 
 
1.1 Allgemeine Rücklage 
 20.509.965,44 
 
1.2 Ausgleichsrücklage 
 1.670.193,19 
 
1.3 Jahresfehlbetrag - 1.083.146,79 
 
2. Sonderposten 
 
2.1  für Zuwendungen 
 23.233.154,03 
2.2 für Beiträge 
 9.456.666,00 
2.3 für den Gebührenausgleich  171.722,50 
2.4 Sonstige Sonderposten 33.523,00 
 
3.  Rückstellungen 
 
3.1 Pensionsrückstellungen 3.241.679,00 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
  81.900,00 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 856.500,00 
3.4 Sonstige Rückstellungen 348.015,00 
 
4. Verbindlichkeiten 
 
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt 12.267.080,35 
 
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
  121.889,85 
 
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
  1.352,33 
 
4.4 Erhaltene Anzahlungen 2.390.624,34 
 
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 463.618,54 
 - davon gegen Sondervermögen: 97.466,33 € 
 (Vorjahr: 129.956,58 €) 
 
5.  Passive Rechnungsabgrenzungsposten       
947.201,69 
 
SUMME PASSIVA 74.711.938,47 
 

 
Der vorstehende Beschluss des Rates der Stadt Barntrup 
über den Jahresabschluss 2010 und den Lagebericht so-
wie die Entlastung des Bürgermeisters wird hiermit gem. § 
96 Absatz 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Jahresabschluss 2010 liegt zusammen mit dem Lage-
bericht bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlus-
ses zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Barntrup, Fi-
nanzabteilung, Mittelstraße 38, 32683 Barntrup, Zimmer 
Nr. 13, während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags 
von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr,  
dienstags – donnerstags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr und von 
14.00 Uhr – 15.30 Uhr, freitags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr) 
öffentlich aus.  
 
Gesamtergebnisrechnung 2010 
 

Nr. Bezeichnung 
Ergebnis 

2010 

1 
Steuern und ähnliche Abgaben 

8.921.991,
42 

2 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen          

2.926.977,
29 

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 

4 
+ Öffentlich-rechtlich Leistungsent-
gelte 

3.361.090,
35 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgel-
te 

202.849,34 

6 + Kostenerstattungen und Kosten-
umlagen                

345.087,37 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 806.442,62 
8 + Aktivierte Eigenleistungen 23.149,51 
9 

+/- Bestandsveränderungen 
- 

82.722,00 
10 

= Ordentliche Erträge 
16.504.865

,90 
11 

- Personalaufwendungen 
2.733.886,

20 
12 - Versorgungsaufwendungen 135.791,88 
13 - Aufwendungen für Sach- und 

Dienst- 
leistungen 

2.876.468,
37 

14 
- Bilanzielle Abschreibungen 

2.795.943,
00 

15 
- Transferaufwendungen 

8.108.951,
08 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendun-
gen 

826.045,18 

17 
= Ordentliche Aufwendungen 

17.477.085
,71 

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstä-
tigkeit 

-
972.219,81 

19 + Finanzerträge 370.316,23 
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendun-

gen 
481.243,21 

21 
= Finanzergebnis 

- 
110.926,98 

22 
= Ordentliches Ergebnis 

-
1.083.146,

79 
23 + Erträge aus internen Leistungs-

beziehungen 
1.026.089,

78 
24 - Aufwendungen aus internen Leis-

tungsbeziehungen 
1.026.089,

78 
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25 = Saldo aus internen Leistungsbe-

ziehungen 
0,00 

26 + Außerordentliche Erträge 0,00 
27 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 
28 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 
29 

= Jahresergebnis 
-

1.083.146,
79 

 
Barntrup, den 29.02.2012 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Dahle 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Blomberg 
 
81 Absicht der Einziehung von namenlosen öf-

fentlichen Wirtschaftswegen in der Stadt 
Blomberg 

 
Die Stadt Blomberg beabsichtigt in dem Bereich Tintrup, Im 
Sieke, namenlose öffentliche Wirtschaftswege  
 
Gemarkung Tintrup, Flur 2, Flurstück 85 und Flurstück 

46 
 
nach § 7 des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) vom 23.09.1995 (GV NRW S. 
1028) in der zur Zeit geltenden Fassung einzuziehen. Die 
Wirtschaftswege haben insbesondere für die anliegenden 
Grundstücke keinerlei Verkehrsbedeutung mehr und kön-
nen eingezogen werden. Durch den Verlust der Verkehrs-
bedeutung liegen überwiegende Gründe des öffentlichen 
Wohls für eine Beseitigung vor. 
 
Um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben, wird die Ab-
sicht der Einziehung hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Einwendungsfrist beträgt 3 Monate, beginnend mit dem 
Tage dieser Veröffentlichung. Eine Karte, aus dem die La-
ge des einzuziehenden Weges ersichtlich ist, liegt bis zum 
Ablauf der Einwendungsfrist im Fachbereich 60 der Stadt 
Blomberg, Marktplatz 2, 1. Obergeschoß, Zimmer 10, 
32825 Blomberg, während der allgemeinen Dienstzeiten 
(montags-freitags jeweils in der Zeit von 08.00 Uhr- 12.00 
Uhr, donnerstags in der Zeit von 14.00 Uhr-18.00 Uhr) zur 
Einsichtnahme bereit. 
 
Einwendungen gegen die beabsichtigte Einziehung sind 
innerhalb der Einwendungsfrist bei der Stadt Blomberg, 
Fachbereich 60, Marktplatz 2, Zimmer 10, 32825 Blom-
berg, schriftlich zu erheben oder zur Niederschrift zu erklä-
ren. 
 
Blomberg, den 24.02.2012 
 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
(Geise) 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
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82 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das 
Haushaltsjahr 2012 vom 01.03.2012 

 
1.  Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das 
Haushaltsjahr 2012   
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NW  S. 666) in der zurzeit geltenden 
Fassung  hat der Rat der Stadt Blomberg mit Beschluss 
vom 09.02.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen 
und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 
wird 
 
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf  33.601.060 Euro 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  41.430.664 Euro 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf  31.749.326 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 38.985.166 Euro 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 1.589.800 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 1.716.300 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen  
erforderlich ist, wird auf 
  0 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplanes 
wird auf 
 
  814.413 Euro 
und 
 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplans 
wird auf  
  7.015.191 Euro 
festgesetzt. 
 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 
 7.500.000 Euro 
festgesetzt.  
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen  
 Betriebe (Grundsteuer A) auf 209 v. H. 
 
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)  
 auf 413 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf 411 v. H. 
 

§ 7 
 
Entfällt 
 

§ 8 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2  GO NW erheblich, 
wenn sie im Einzelfall mehr als 25.000,00 Euro betragen. 
Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage be-
ruhende Mehraufwendungen/ -auszahlungen, die aus er-
zielten Mehrerträgen/ -einzahlungen resultieren sowie für 
Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.  
 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen  sind erheblich,  
wenn sie im Einzelfall den Betrag von 7.500,00 Euro über-
schreiten.  
 
Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendun-
gen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustim-
mung des Rates. 
 

§ 9 
 
Zur flexiblen Haushaltsführung werden die Erträge und 
Aufwendungen innerhalb der einzelnen Fachbereiche ge-
mäß § 21 Abs. 1 GemHVO mit Ausnahme 
 

• der Personal- und Versorgungsaufwendungen, 
• der Abrechnungskonten mit dem Eigenbetrieb 

Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwal-
tung sowie dem Produkt Baubetriebshof, 

• der bilanziellen Abschreibungen und der inneren 
Verrechnungen 

 
jeweils zu einem Budget verbunden. In dem Budget sind 
die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen 
für die Haushaltsausführung verbindlich. Dies gilt entspre-
chend für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitio-
nen. 
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Blomberg mit 
Anlagen für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. Die Haushaltssatzung mit Anlagen ist 
gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises 
Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schrei-
ben vom 16.02.2012 angezeigt worden. Das Anzeigever-
fahren wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom 
27.02.2012 abgeschlossen. 
 
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung 
der Verringerung der allgemeinen Rücklage ist vom Land-
rat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold 
mit Verfügung vom 27.02.2012 erteilt worden.  
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt zur Einsicht-
nahme ab dem 26.03.2012 während der Dienststunden 
(montags – freitags von 08.00 – 12.00 Uhr, Montag und 
Dienstag von 14.00 – 15.30 Uhr, Donnerstag 14.00 – 18.00 
Uhr) im Fachbereich 20 - Kämmerei und Finanzen (Am 
Martiniturm 1, 32825 Blomberg) öffentlich aus und wird dort 
bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2012 
zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.  
 
Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel  ist gegenüber 
der Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 01.03.2012 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Detmold 
 
83 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-

schlusses der Stadt Detmold zum 31.12.2008 
und Entlastung des Bürgermeisters 

 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der 
Rat der Stadt Detmold am 01.03.2012 den vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresab-
schluss zum 31.12.2008 durch Beschluss festgestellt und 
dem Bürgermeister Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 mit Lagebericht ist 
gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat des Kreises 
Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schrei-
ben vom 02.03.2012 angezeigt worden. 
 
Der Jahresabschluss mit Lagebericht 2008 der Stadt Det-
mold wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Bilanz, 
die Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2008 sind 
nachfolgend abgedruckt. 
 
Der Jahresabschluss 2008 mit allen Anlagen sowie der La-
gebericht und der Beteiligungsbericht 2008 liegen zur Ein-
sichtnahme ab dem 12.03.2012 bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses bei der Stadt Detmold, Pau-
linenstr. 45, Zimmer 3.05, während der Dienstzeiten öffent-
lich aus und sind im Internet unter www.detmold.de verfüg-
bar. 
 
 
Detmold, 02.03.2012 
Der Bürgermeister 
Heller 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
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Gemeinde Extertal 
 
84 Bekanntmachung des Jahresabschlusses der 

Gemeinde Extertal zum 31.12.2010 und Entlas-
tung des Bürgermeisters 

 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 GO NW in der zur Zeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Extertal am 22.12.2011 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahres-
abschluss zum 31.12.2010 einstimmig durch Beschluss 
festgestellt, über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 
beschlossen und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlas-
tung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 ist gemäß § 96 Abs. 
2 GO NW dem Kreis Lippe als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde mit Schreiben vom 17.02.2012 angezeigt 
worden. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2010 
werden wie folgt bekannt gemacht: 
 
Gesamtergebnisrechnung: -1.854.331,50 €  
Gesamtfinanzrechnung: 1.211.537,85 € 
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage: 1.439.614,95 € 
Inanspruchnahme der Allgem. Rücklage  414.716,55 € 
 
Der Jahresabschluss mit vollständiger Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem An-
hang und dem Lagebericht liegt in der Zeit vom 13.03.2012 
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2011 bei der 
Gemeinde Extertal, Mittelstr. 36, 32699 Extertal, 1. OG, 
Zimmer 12, während der Dienststunden öffentlich zur Ein-
sichtnahme aus. 
 
Die vollständige Schlussbilanz zum 31.12.2010 ist nach-
stehend abgedruckt. 
 
Aktiva 
1. Anlagevermögen 
 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 20.606,00 € 
 
 1.2 Sachanlagen 
   1.2.1.1 Grünflächen 1.757.601,00 € 
   1.2.1.2 Ackerland 435.308,00 € 
   1.2.1.3 Wald, Forsten 157.021,00 € 
   1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke 992.576,00 € 
  1.2.2  Bebaute Grundstücke und 
     grundstücksgleiche Rechte 
   1.2.2.1 Kinder- u.  
      Jugendeinrichtungen 939.992,00 € 
   1.2.2.2 Schulen 17.820.387,00 € 
   1.2.2.3 Wohnbauten 299.295,00 € 
   1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. 
      Betriebsgebäude 7.437.652,00 € 
  1.2.3  Infrastrukturvermögen 
   1.2.3.1 Grund- und Boden des 
      Infrastrukturvermögens 2.846.306,00 € 
   1.2.3.2 Brücken 524.775,00 € 
   1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen 
      u. Verkehrsanlagen 11.874.971,10 € 
   1.2.3.4 Sonst. Bauten des 
      Infrastrukturvermögens 584.776,00 € 
  1.2.4  Kunstgegenstände,  
     Kulturdenkmäler 22.132,00 € 
  1.2.5  Maschinen u. technische Anlagen, 
     Fahrzeuge 932.664,00 € 

 
  1.2.6  Betriebs- und  
     Geschäftsausstattung 235.600,00 € 
  1.2.7  Geleistete Anzahlungen, 
     Anlagen im Bau 279.075,00 € 
        47.140.131,10 € 
 
 1.3 Finanzanlagen 
  1.3.1  Beteiligungen 25.501,78 € 
  1.3.2  Sondervermögen 13.516.319,77 € 
  1.3.3  Wertpapiere d. Anlagevermögens 46.180,03 € 
  1.3.4  Sonst. Ausleihungen 28.132,84 € 
        13.616.134,42 € 
        60.776.871,52 € 
 
2. Umlaufvermögen 
 2.1 Forderungen und sonst.  
   Vermögensgegenstände 
  2.1.1  Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
     Forderungen aus Transferleistungen 
    2.1.1.1 Gebühren 27.324,00 € 
    2.1.1.2 Beiträge 509.364,74 € 
    2.1.1.3 Steuern 108.121,51 € 
    2.1.1.4 Ford. aus Transferleistungen 6.538,04 € 
    2.1.1.5 Sonst. öff.rechtl.  
        Forderungen 654.439,42 € 
  2.1.2  Privatrechtliche Forderungen 
    2.1.2.1 gegenüber d. priv. Bereich 107.277,11 € 
    2.1.2.2 gegenüber d. öff. Bereich 8.030,36 € 
    2.1.2.3 gegen Beteiligungen 57.997,43 € 
  2.1.3 Sonst. Vermögensgegenstände 7.393,64 € 
  
 2.2 Liquide Mittel 648.168,19 € 
          2.134.654,44 € 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 170.515,58 € 
        63.082.041,54 € 
  
Passiva 
1. Eigenkapital 
 1.1 Allgemeine Rücklage 8.788.512,15 € 
 1.2 Ausgleichsrücklage 1.439.614,95 € 
 1.3 Jahresfehlbetrag -1.854.331,50 € 
        8.373.795,60 € 
 
2. Sonderposten 
 2.1 für Zuwendungen 19.852.506,00 € 
 2.2 für Beiträge 6.677.943,00 € 
 2.3 Sonstige Sonderposten 106.561,00 € 
        26.637.010,00 € 
 
3. Rückstellungen 
 3.1 Pensionsrückstellungen 6.150.317,00 € 
 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 1.016.538,92 € 
 3.3 Sonstige Rückstellungen 928.978,21 € 
        8.095.834,13 € 
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4. Verbindlichkeiten 
 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten und 
   Investitionen 
   4.1.1 vom öffentlichen Bereich 100.000,00 € 
   4.1.2 vom privaten Kreditmarkt 8.777.115,22 € 
 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
   Liquiditätssicherung 7.500.000,00 € 
 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
   und Leistungen 251.380,28 € 
 4.4 Verbindlichkeiten aus  
   Transferleistungen 37.306,82 € 
 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 1.834.080,28 € 
        18.499.882,60 € 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzung 1.475.519,21 € 
        63.082.041,54 € 
 
Gesamtergebnisrechnung 2010 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 
1    Steuern und ähnl. Abgaben 8.241.045,19 € 
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen 7.794.859,11 € 
3 + Sonst. Transfererträge  4.407,97 € 
4 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte 1.809.123,80 € 
5 + Priv.rechtl.  Leistungsentgelte  56.325,36 € 
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen  500.292,10 € 
7 + Sonst. öff.-rechtl. Erträge  797.222,02 € 
8 + Aktivierte Eigenleistungen  0,00 € 
9 +/- Bestandsveränderungen  0,00 € 
10 = Ordentliche Erträge 19.203.275,55 € 
11  - Personalaufwendungen 3.434.786,59 € 
12  - Versorgungsaufwendungen  280.344,54 € 
13  - Aufwand f. Sach- u.  
 Dienstleistungen 4.164.836,40 € 
14  - Bilanzielle Abschreibungen 2.273.536,00 € 
15  - Transferaufwendungen 9.083.999,77 € 
16  - Sonst. ordentl. Aufwendungen 1.228.159,16 € 
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.465.662,46 € 
18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit  -1.262.386,91 € 
19 + Finanzerträge  188.904,14 € 
20  - Zinsen u.sonst. Finanzaufwendungen 780.848,73 € 
21 = Finanzergebnis - 591.944,59 € 
22 = Ordentliches Ergebnis - 1.854.331,50 € 
23 + Außerordentl. Erträge  0,00 € 
24  - Außerordentl. Aufwendungen  0,00 € 
25 = Außerordentliches Ergebnis  0,00 € 
26 = Jahresergebnis - 1.854.331,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finanzrechnung 2010 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 
1    Steuern und ähnl. Abgaben  8.283.626,91 € 
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen  6.458.505,39 € 
3 + Sonst. Transfereinzahlungen  12.867,01 € 
4 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte  1.206.831,75 € 
5 + Priv.-rechtl. Leistungsentgelte  56.819,25 € 
6 + Kostenerstattungen u. –umlagen  505.156,15 € 
7 + Sonst. Einzahlungen  608.561,59 € 
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen  188.751,84 € 
9 = Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit  17.321.119,89 € 
10  - Personalauszahlungen  3.315.516,30 € 
11  - Versorgungsauszahlungen  379.505,19 € 
12  - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen  4.282.097,13 € 
13  - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 896.649,29 € 
14  - Transferauszahlungen  9.059.194,45 € 
15  - Sonst. Auszahlungen  1.298.010,85 € 
16 = Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit  19.230.973,21 € 
17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit - 1.909.853,32 € 
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn.  1.209.214,92 € 
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 155.778,93 € 
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanl.  0,00 € 
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten  177.282,74 € 
22 + Sonst. Investitionseinzahlungen  709,60 € 
23 = Einz. aus Investitionstätigkeit  1.542.986,19 € 
24  - Ausz. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden 77.779,76 € 
25  - Ausz. f. Baumaßnahmen  285.753,76 € 
26  - Ausz. f. Erwerb v. Anlagevermögen  165.440,91 € 
27  - Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen  0,00 € 
28  - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen  0,00 € 
29  - Sonst. Investitionsauszahlungen  0,00 € 
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit  528.974,43 € 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit  1.014.011,76 € 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - 895.841,56 € 
33 + Aufnahme von Darlehn  0,00 € 
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten  2.500.000,00 € 
35  - Tilgung von Darlehn  392.620,59 € 
36  - Tilgung von Liquiditätskrediten  0,00 € 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  2.107.379,41 € 
38 = Änderung Bestand eig. Finanzmittel  1.211.537,85 € 
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln - 563.369,66 € 
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln  0,00 € 
41 = Liquide Mittel  648.168,19 € 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wird hiermit gemäß 
§ 96 Abs 2 GO NW in der zur Zeit gültigen Fassung öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Extertal, den 27. Februar 2012  
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Der Bürgermeister 
 
 
(Hoppenberg) 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
85 Wahl einer Schiedsperson für den Schieds-

amtbezirk Horn- Bad Mein 
 
Für den Schiedsamtsbezirk Horn-Bad Meinberg ist mit Wir-
kung vom 03.04.2012 für die Dauer von fünf Jahren zur 
Schiedsperson 
 

Frau Silvia Geise 
 
 
 
 
wiedergewählt worden. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 27.02.2011 
 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
Block 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
 
 
 
86 Herstellung von betriebsfertigen Abwasserlei-

tungen 
 
Gem. § 5 Absatz 1 der Satzung über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage -Entwässerungssatzung- der Stadt Horn-Bad 
Meinberg vom 20. Juni 1991 (Kreisblatt Lippe vom 
10.07.1991, Seite 441 - 448) in der Fassung der „Euro-
Anpassungs-Satzung“ zur Satzung über die Entwässerung 
der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Ab-
wasseranlage - Entwässerungssatzung - der Stadt Horn-
Bad Meinberg vom 09. November 2001 (Kreisblatt Lippe 
vom 26.11.2001, Seiten 810-818) wird bekannt gemacht, 
dass nachstehende Straßen, Straßenabschnitte bzw. Orts-
lagen mit betriebsfertigen Abwasserleitungen versehen 
worden sind: 
 
Stadtteil Horn 
 
In der nachfolgenden Straße wurde ein Regenwasserkanal 
zum Anschluss folgender Flurstücke an das öffentliche Ka-
nalisationssystem verlegt.  
 
 
Namenlose Erschließungsstraße zwischen den Flurstücken 
784 und 785 der Gemarkung Horn, Flur 18 
 
Gemarkung Horn, Flur 18, Flurstück: 782, 783, 784, 785 
und 786 
 
Die Eigentümer von bebauten Grundstücken an o.a. Stra-
ßen, Straßenabschnitten bzw. Ortslagen werden hiermit 
aufgefordert, gem. § 5 Absatz 5 der Entwässerungssatzung 
innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung ihre Grundstücke an die öffentliche Ab-
wasseranlage anzuschließen. Die Anschlussnehmer sind 
gem. § 6 Absatz 1 der Entwässerungssatzung verpflichtet, 
sämtliche auf den Grundstücken anfallende Abwässer - mit 
Ausnahme der in § 4 der Entwässerungssatzung aufge-
führten Abwässer - in die öffentliche Abwasseranlage nach 
den Bestimmungen der Entwässerungssatzung einzuleiten.  

 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass derjenige 
ordnungswidrig handelt, der sein Grundstück nicht oder 
nicht rechtzeitig an die öffentliche Abwasseranlage an-
schließt oder das anfallende Abwasser nicht oder nicht 
vollständig einleitet. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße geahndet werden. 
 
Die Anschlussnehmer haben des weiteren gem. § 9 Absatz 
7 der Entwässerungssatzung auf ihre Kosten binnen 8 Wo-
chen nach dem Anschluss alle bestehenden oberirdischen 
und unterirdischen Abwassereinrichtungen, insbesondere 
Gruben, Schlammfänge, Sickeranlagen, alte Kanäle, so-
weit sie nicht Bestandteil der neuen Anlage geworden sind, 
außer Betrieb zu setzen, zu entleeren und zu reinigen. 
Vorhandene Rückstände in den Klär- und Fäkaliengruben 
dürfen hierbei nicht in das öffentliche Abwassernetz einge-
leitet werden. Gruben können, wenn der bauliche Zustand 
noch gut ist, als Sammelbehälter für Niederschlagswasser 
weiter benutzt werden. 
 
Gem. § 8 der Entwässerungssatzung ist der Anschluss 
mindestens vier Wochen vor Beginn der Arbeiten bei der 
Stadt - Stadtwerke - schriftlich anzuzeigen. Ohne Mitteilung 
der Stadtwerke, ob der Anschluss wie angezeigt hergestellt 
werden kann, darf mit dem Bau von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen nicht begonnen werden und dürfen Abwäs-
ser nicht in die Abwasseranlage eingeleitet werden. 
Horn-Bad Meinberg, den 23.02.2012 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
- Stadtwerke - 
Im Auftrag 
 
 
W. Jüdith 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
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Stadt Lage 
 
87 Kataster zur Mobilisierung von Baulücken und 

Nachverdichtungspotenzialen für das Stadtge-
biet Lage (Baulandkataster gem. § 200 Abs. 3 
BauGB); hier:  öffentliche  Ankündigung der 
Veröffentlichung/Widerspruchsrecht 

 
Bekanntmachung 

Ankündigung der Veröffentlichung des Baulandkatas-
ters für die Stadt Lage 

 
Hiermit wird öffentlich bekannt gemacht, dass die Stadt La-
ge sofort oder in absehbarer Zeit bebaubare Wohnbauflä-
chen im Stadtgebiet in einem Baulandkataster nach § 200 
BauGB erfasst hat und beabsichtigt, dieses Baulandkatas-
ter im Internet unter  www.lage.de zu veröffentlichen.  
 
Es wird ausdrücklich auf das Widerspruchsrecht hingewie-
sen. Gemäß § 200 Absatz 3 BauGB haben Grundstücksei-
gentümer das Recht, innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe der Veröffentlichungsabsicht der Aufnahme ih-
res Grundstücks in das Baulandkataster zu widersprechen. 
Ein eventueller Widerspruch kann gerichtet werden entwe-
der mündlich zur Niederschrift oder schriftlich beim Fach-
team Planen der Stadt Lage, Rathaus III, Lange Straße 67, 
32791 Lage, während der Dienststunden. Einer Begrün-
dung bedarf es nicht. Im Falle der Einlegung eines Wider-
spruchs werden die Grundflächen des widersprechenden 
Grundstückseigentümers aus dem Baulandkataster ent-
fernt. Bei Widersprüchen, die nach Ablauf der oben ge-
nannten Frist eingehen, können die veröffentlichten Daten 
nur nachträglich gelöscht werden. 
 
Veröffentlicht werden lediglich die Flurstücksbezeichnung 
sowie die planungsrechtlichen Vorgaben bzgl. Nutzungsart 
und -maß. Nicht veröffentlicht werden aus Gründen des 
Datenschutzes Angaben über Eigentümer, Pächter oder 
sonstige Nutzungsberechtigte. 
 
Anlass 
Die Verringerung der Flächeninanspruchnahme für die 
Siedlungsentwicklung gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
Dies spiegelt sich auch in den stadtentwicklungspolitisch 
und städtebaulich relevanten Rechtsnormen und Gesetzen 
wider, wonach in einer nachhaltigen Stadtentwicklung mit 
Grund und Boden sparsam umzugehen ist und dabei ins-
besondere die Möglichkeiten der Innenentwicklung im Vor-
dergrund stehen.  
 
Das Baulandkataster soll eine Übersicht liefern über 
Wohnbaugrundstücke im Stadtgebiet, auf denen bereits 
heute ein Baurecht besteht und die nicht oder nur geringfü-
gig bebaut sind. Damit können vorhandene Baulücken im 
Stadtgebiet einer Bebauung zugeführt und eine Nachver-
dichtung in bereits bebauten Gebieten generiert werden, 
anstatt bislang ungenutzte Außenbereiche zu überplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere Informationen zur Anwendung des Baulandkatas-
ters werden zu gegebener Zeit im Internet veröffentlicht 
und können beim Fachteam Planen, 32791 Lage, Rathaus 
III, Lange Straße 67, erfragt werden. 
 
Lage, den 01.März 2012 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 129 
 

 

 

Alte Hansestadt Lemgo 
 
88 Bebauungsplan Nr. 01.05 “Gosebrede“, 1. Än-

derung; hier: Erneute (2.) öffentliche Ausle-
gung 

 
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 01.05 “Gosebrede“ hat in der Zeit vom 19.04.2011 bis 
einschl. 20.05.2011 öffentlich ausgelegen. 
Nach der öffentlichen Auslegung sind Änderungen und Er-
gänzungen erfolgt, die eine erneute öffentliche Auslegung 
erforderlich machen. Diese hat der Ausschuss für Wirt-
schaft und Stadtentwicklung in seiner öffentlichen Sitzung 
am 21.02.2012 beschlossen.  
 
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Go-
sebrede“ wird in der Zeit vom  
 
19. März 2012 bis einschließlich 20.04.2012 
 
im Bauamt der Stadt Lemgo, Heustr. 36 - 38, Abteilung 
Stadtplanung, an der Aushangfläche gegenüber Zi.-Nr. 
203, montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, sowie 
montags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr bzw. 
donnerstags bis 17.00 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme 
öffentlich ausliegen.  
 
Das Plangebiet der 1. Änderung umfasst die Grundstücke 
Hölbestraße Nr. 5, Gemarkung Lemgo, Flur 44, Flurstück 
112 und Flur 3, Flurstück 199.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genauen Abgrenzungen sind die in den Planunter-
lagen vorgenommenen Grenzeintragungen verbindlich. 
 
Das Änderungsverfahren wird gemäß § 13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 
 
Während der erneuten öffentlichen Auslegung kann sich 
die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unter-
richten und sich während der Auslegungsfrist zur Planung 
äußern. 
Stellungnahmen zum offenliegenden Entwurf der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes “Gosebrede“ können schriftlich 
an die Alte Hansestadt Lemgo, Der Bürgermeister, Stadt-
planung, 32655 Lemgo, oder zur Niederschrift in der Abtei-
lung Stadtplanung, Heustr. 36 - 38, Zimmer 204, Lemgo, 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Zusätzlich kann der Entwurf der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 26 01.05 „Gosebrede“ unter http://www.o-
sp.de/lemgo/plan/beteiligung.php im Internet eingesehen 
werden. Auch dort kann eine Stellungnahme abgegeben 
werden. 
 
Es wird gem. § 4a Abs. 3 BauGB bestimmt, dass Stel-
lungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten 
Teilen abgegeben werden können.  
 
 
 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs.2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der erneuten öffentlichen Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können.  
 
Lemgo, den 06. März 2012 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
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Stadt Lügde 
 
89 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/06 

„Gewerbegebiet Pyrmonter Str.“ der Stadt 
Lügde; hier: Änderungsbeschluss 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen 
der Stadt Lügde hat in seiner Sitzung am 06. Februar 2012 
die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/06 „Gewerbe-
gebiet Pyrmonter Str.“ nach § 2 Abs. 1 / § 1 Abs. 8 des 
Baugesetzbuches (BauGB) vom 23. September 2004  
(BGBl. I. S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung be-
schlossen.  

 
Der räumliche Geltungsbereich (= Änderungsbereich) des 
Bebauungsplanes Nr. 01/06  ist aus dem dieser Bekannt-
machung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
01/06 „Gewerbegebiet Pyrmonter Str.“ der Stadt Lügde 
wird hiermit nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB öffentlich be-
kannt gemacht.  
 
Lügde, 21. Februar 2012 
 
 
Stadt Lügde  
Der Bürgermeister 
gez. Reker 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
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90 Ersatzbestimmung eines Nachfolgers gem. 

§ 45 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz für den Rat 
der Stadt Lügde 

 
Für den am 31.12.2011 ausgeschiedenen Ratsherrn Heinz-
Josef Hönerbach ist ein Nachfolger für den Rat der Stadt 
Lügde zu bestimmen. 
 
Als Ersatzbewerber für Herrn Heinz-Josef Hönerbach be-
stimmt die Reserveliste der FWG  
 

Herrn Till Hönerbach 
 
 
 
als dessen Nachfolger. 
 
Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Einspruch eingelegt werden. Der Ein-
spruch ist schriftlich beim Wahlleiter einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift (Rathaus, Zimmer 13, Am Markt 
1, 32676 Lügde) zu erklären. 
 
Lügde, 27.02.2012 
 
Der Bürgermeister 
- als Wahlleiter - 
 
 
Reker 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
91 3. Änderung des Bebauungsplanes 06/01 „Die 

Helle“ im Ortsteil Siekholz 
 
Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat in seiner Sit-
zung am 14.11.2007 die  3. Änderung des Bebauungsplans 
06/01 „Die Helle“ gem. § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) als Satzung beschlossen.  
 
Mit der 3. Änderung des v. g. Bebauungsplanes werden u. 
a. die bisher festgesetzten Begrenzungen der überbauba-
ren Fläche geändert. 
 
Der Geltungsbereich der Änderung kann dem beigefügten 
Übersichtsplan (ohne Maßstab und ohne Planaussagen) 
entnommen werden, der dieser Bekanntmachung beigefügt 
ist. 
 
Der v. g. Bebauungsplan liegt mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung bei der Stadtverwaltung – 
Fachbereich 2 (Stadtentwicklung) – Im Kurpark 2, Zimmer 
20, während der Dienststunden, und zwar montags bis frei-
tags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags von 
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr zu jedermanns Einsicht aus. Über 
den Inhalt des Planes, der Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung wird auf Verlangen Auskunft er-
teilt. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des Be-
bauungsplan 06/01 „Die Helle“ gemäß § 10 Abs. 3 i. V. m. 
§ 1 Abs. 8 BauGB in Kraft. 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan 
und über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen. 

 
2. Unbeachtlich werden  

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,  
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und  
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. Entsprechendes 
gilt, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind. 
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3. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung NW (GO NW) kann gemäß § 7 
Abs. 6 Satz 1 GO NW gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Schieder-Schwalenberg, den 23.02.2012 
 
STADT SCHIEDER-SCHWALENBERG 
DER BÜRGERMEISTER 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92 4. Änderung des Bebauungsplanes 06/01 „Die 

Helle“ der Stadt Schieder-Schwalenberg 
Beschluss über die erneute Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 Bau GB 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt 
Schieder-Schwalenberg hat in seiner Sitzung am 
23.02.2012 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt die erneute 
Offenlage des Entwurfs der 4. Änderung des Bebauungs-
plans 06/01 „Die Helle“.  
 
Die Offenlegung ist öffentlich bekannt zu machen. 
 
Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich umfasst vollständig oder teilweise die 
Grundstücke  
 
Gemarkung Siekholz, Flur 2, Flurstücke 186, 187, 188, 
415, 416 tlw. und 368 tlw. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in der beigefügten Über-
sichtskarte (ohne Maßstab und ohne Planaussagen) ge-
strichelt umrandet dargestellt. Die Übersichtskarte ist für 
die Abgrenzung des Geltungsbereiches der Änderung des 
Bebauungsplanes verbindlich. 
 
Gemäß § 4a Absatz 3 des Baugesetzbuches wird der Ent-
wurf der Änderung des Bebauungsplanes nebst Begrün-
dung in der Zeit vom 
 
26. März bis 09. April 2012 
 
erneut öffentlich ausgelegt. 
 
Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen ab-
geben werden bei dem 
 
Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg 
Fachbereich 2 – Stadtentwicklung 
Im Kurpark 2 (Palais), Zimmer 19 / 20 
32816 Schieder-Schwalenberg 
 
Hier liegt auch der Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes mit Begründung aus, und zwar wä
Zeiten: 
 
montags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags bis mittwochs zusätzlich 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
donnerstags zusätzlich 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
Außerhalb dieser Zeiten kann nach Vereinbarung ebenfalls 
eine Einsicht erfolgen.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Bebauungsplanänderung 
unberücksichtigt bleiben (§ 4a Abs. 6 BauGB). 
 
Schieder-Schwalenberg, den 24.02.2012 
 
 
Gert Klaus 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 12.03.2012 
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Jagdgenossenschaft Pivitsheide 
 
93 Versammlung der Jagdgenossenschaft Pivits-

heide am 19.04.2012 
 
Am Donnerstag, den 19.04.2012, findet in der Gaststätte 
"Kohlpott" eine Versammlung der Jagdgenossenschaft 
statt. Beginn 20.00 Uhr. 
 
Tagesordnung 
1. Begrüßung  G. Wiemann von John 
2. Feststellung der Abstimmungs und Beschlussfähigkeit 
  G. Wiemann von John 
3. Verlesung des Vorjahresprotokoll  
  M. Römisch 
4. Kassenbericht des Kassenführers  
  O. Heinrichs 
5. Bericht d. Kassenprüfer u. ggf. Entlastung  
  K. Rafael/H. Linnebrügge 
6. Vorlage des Haushaltsplanes 
  O. Heinrichs 
7. Bericht des Vorstehers G. Wiemann von John 
8. Verschiedenes 
 
Die Jagdgenossen werden hiermit zu dieser Versammlung 
eingeladen. 
Im Anschluss an die Versammlung findet die Auszahlung 
des Jagdgeldes statt. 
Am darauf folgenden Dienstag, den 24.04.2012, besteht 
von 20.00 bis 21.00 Uhr 
nochmals die Möglichkeit, das Jagdgeld im Kohlpott abzu-
holen. 
 
Detmold-Pivitsheide 03.03.2012  
 
 
Für die Jagdgenossenschaft Pivitsheide 
Georg Wiemann von John, Vorsteher 
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